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S t u d i e n -  u n d  P r ü f u n g s m a n a g e m e n t  

Leonhardstraße 15, A-8010 Graz 
Tel: 0043(0)316/389-1310, -1313, Fax: 0043(0)316/389-1311  

M a i l : s t u d i e n a b t e i l u n g @ k u g . a c . a t  

An die Vizerektorin/den Vizerektor für Lehre der Kunstuniversität Graz 
Über: Studien- und Prüfungsmanagement 
Antrag auf Erlass des Studienbeitrages gem. § 92 
Universitätsgesetz 2002 
Familien- und Vorname der Antragstellerin/des Antragstellers 
 
 
Staatsbürgerschaft 
 
 

Telefonnummer, evtl. E-Mail-Adresse: 

Zustelladresse (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer) 
 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen  
Ich ersuche um Erlass des Studienbeitrages: 
11..   da ich folgende Studien oder Praxiszeiten im Rahmen von transnationalen EU-, staatlichen 

oder universitären Mobilitätsprogrammen in Österreich („INCOMING“) absolvieren werde 
(§ 92 Abs. 1 Z 1 UG 2002) ODER absolviert habe (§ 75 Abs. 2 Satzung der KUG): 

Bezeichnung des Programms 

Beginn des Auslandsaufenthaltes (Tag, Monat, Jahr) Ende des Auslandsaufenthaltes (Tag, Monat, Jahr) 

Beilage: 
o Nachweis des Mobilitätsprogrammes (Acceptance Letter) 

 
22..    da ich folgende Studien oder Praxiszeiten im Rahmen von transnationalen EU-, staatlichen 

oder universitären Mobilitätsprogrammen im Ausland („OUTGOING“) absolvieren werde (§ 
92 Abs. 1 Z 1 UG 2002) oder aufgrund im Curriculum vorgeschriebener Auslandsstudien (§ 92 
Abs. 1 Z 2 UG 2002) ODER absolviert habe (§ 75 Abs. 2 Satzung der KUG): 

Bezeichnung des Programms Aufenthaltsland 

Beginn des Auslandsaufenthaltes (Tag, Monat, Jahr) Ende des Auslandsaufenthaltes (Tag, Monat, Jahr) 

Beilage: 
o Nachweis des Mobilitätsprogrammes (Acceptance Letter) 

 
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich die tatsächlichen Studien- oder Praxiszeiten im Ausland nach 
Rückkehr nachweisen muss, da ich anderenfalls den Studienbeitrag für das/die betreffende/n 

Semester nachträglich entrichten muss! 
 
33..   Gegenseitigkeit da österreichischen Studierenden der Studienbeitrag ebenfalls erlassen  wird 

(§ 92 Abs. 1 Z 3 UG 2002), und zwar 
 

 an allen Universitäten/Hochschulen  an der von mir zuletzt besuchten 
in meinem Heimatland    Universität/Hochschule 

 
44..   Gleichstellung da ich gemäß der „Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25.11.2003 

betreffend der Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten 
Drittstaatenangehörigen“ folgenden Aufenthaltstitel habe und in Kopie beilege: 

 Daueraufenthalt – EG (ausgestellt von österreichischer Behörde) 
 Daueraufenthalt – EG (ausgestellt von anderem EU Staat) 
 Daueraufenthaltskarte (ausgestellt von österreichischer Behörde) 
 Positiver Studienbeihilfenbescheid 

Matrikelnummer 
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Punkt 5 – 6: 
Nur für EU/EWR-BürgerInnen, Gleichgestellte, Studierende die die Personengruppenverordnung 

erfüllen, Studierende mit Aufenthaltstitel ≠ Studierender sofern sie die Studienzeit (gem. § 91 Abs. 
1 UG 2002) ÜBERSCHRITTEN HABEN: 

 
55..   Krankheit/Schwangerschaft/Kinderbetreuung/andere gleichartige Betreuungspflichten 
 (§ 92 Abs. 1 Z 4 UG 2002): 

 
 Ich war mehr als 2 Monate durch Schwangerschaft oder Krankheit am Studium gehindert 

(Fachärztliche Bestätigung ist beizulegen!). 
 Kinderbetreuung - Ich habe mich überwiegend der Betreuung von Kindern (eines Kindes) bis zum 7. 

Geburtstag oder einem allfälligen späteren Schuleintritt gewidmet 
 Andere gleichartige Betreuungspflichten 

Beilagen: 
o Geburtsurkunde des Kindes 
o Meldezettel der oder des Studierenden 
o Meldezettel des Kindes, wobei die angegebene Adresse mit der Adresse der oder des 

Studierenden übereinstimmen muss 
o eidesstattliche Erklärung der oder des Studierenden, dass das Kind überwiegend von ihr oder 

von ihm betreut wird. 
o Bestätigung über andere gleichartige Betreuungspflichten 

  
66..   Behinderung nach bundesgesetzlichen Vorschriften mit mindestens 50 % 
(§ 92 Abs. 1 Z 6 UG 2002): 
 
Beilage: Behindertenpass des Bundessozialamtes 
 
  
77..   Bezug von Studienbeihilfe (§ 92 Abs. 1 Z 7) 
Bei Bezug von Studienbeihilfe gemäß dem Studienförderungsgesetz 1992, BGBl. Nr. 
305/1992, im vergangen Semester oder im laufenden Semester. 
 
Beilage: - Bescheid der Studienbeihilfenbehörde 
 
 
 
Graz, am. ..........................  .....................................................................  ................................ 

Datum,                  Unterschrift der Studierenden/des Studierenden  
 

ACHTUNG: Der Antrag ist bis längstens 31. Oktober bzw. 31. März des betreffenden 
Semesters zu stellen! 

 
 
Info: Der Erlass des Studienbeitrages aufgrund von Erwerbstätigkeit ist seit dem WS 2018/19 

nicht mehr möglich, beachten Sie dazu ggf. das Antragsformular für das Studienabschluss-
Stipendium für erwerbstätige Studierende der KUG 

https://www.kug.ac.at/fileadmin/media/studienabteilung/documents/downloads/Arbeitsbe
helfe__Studienunterlagen__Informationen/Antrag_Studienabschluss_Stipendium.pdf 

 

https://www.kug.ac.at/fileadmin/media/studienabteilung/documents/downloads/Arbeitsbehelfe__Studienunterlagen__Informationen/Antrag_Studienabschluss_Stipendium.pdf
https://www.kug.ac.at/fileadmin/media/studienabteilung/documents/downloads/Arbeitsbehelfe__Studienunterlagen__Informationen/Antrag_Studienabschluss_Stipendium.pdf
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Von der Universität auszufüllen! 
Zutreffendes bitte ankreuzen  

Entscheidung der Vizerektorin/des Vizerektors für Lehre 
Der Erlass des Studienbeitrages wird aufgrund 

11..  bbzzww..  22   Mobilitätsprogramm („INCOMING“ + „OUTGOING“)  
 
 genehmigt für   WS 20 ../ ..    UND/ODER SS 20 .. 
 
 nicht genehmigt (Bitte Begründung angeben!) 
 
33..   Gegenseitigkeit  
 
 genehmigt für die gesamte Studiendauer  nicht genehmigt  
  (Bitte Begründung angeben!) 
 
44..   Gleichstellung  
 
 genehmigt für   WS 20 ../ ..    UND/ODER SS 20 .. 
 
 nicht genehmigt (Bitte Begründung angeben!) 
 
55..   Krankheit/Schwangerschaft/Kinderbetreuung (§ 92 Abs. 1 Z 4 UG 2002):  
 
 genehmigt für   WS 20 ../ ..    UND/ODER SS 20 .. 
 
 nicht genehmigt (Bitte Begründung angeben!) 
 
 
66..   Behinderung nach bundesgesetzlichen Vorschriften mit mindestens 50 % 
(§ 92 Abs. 1 Z 6 UG 2002): 
 
 genehmigt für die gesamte Studiendauer  nicht genehmigt 
  (Bitte Begründung angeben!) 
 
77..   Bezug von Studienbeihilfe (§ 92 Abs. 1 Z 7 UG 2002) 
 
 genehmigt für   SS 20 ..    ODER  WS 20 .. / .. 
 
 nicht genehmigt (Bitte Begründung angeben!) 

 
 
Für die Vizerektorin/den Vizerektor für Lehre: 
 
 
.......................   ................................ 

(Datum, Unterschrift) 
   

 
 
 



 

R:\stu_ofa\Arbeitsbehelfe_fuer_Studierende  Stand: 17.01.2023 

Eidesstattliche Erklärung Kinderbetreuung 
 
Beilage zum Antrag auf Erlass des Studienbeitrages aufgrund von Kinderbetreuung (44..  
Krankheit/Schwangerschaft/Kinderbetreuung gem. § 92 Abs. 1 Z 4 UG 2002): 

 
 
Ich, ……………………………………………………………………………….  

(Name der/des Studierenden) 
 

 
erkläre an Eides statt, dass das Kind  
 
…………………………………………………………………………… 

(Name des Kindes) 
 
 
im SS 20 .. bzw. WS 20 .. / .. 
(z.B.: WS 2009/2010) 
 
 
 
überwiegend von mir betreut wird! 
 
 

.......................   ................................ 
(Datum, Unterschrift) 

 
 

DVR: 0477814 


